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4 Innungen – 400 Jahre:
WIR SAGEN DANKE!

Liebe Handwerkskolleginnen und -kollegen,

an dieser Stelle werden Sie üblicherweise von unserem ge-
schätzten Kreishandwerksmeister Willi Reitz begrüßt. Dies ist 
diesmal nicht der Fall. Heute dürfen und möchten wir gerne ein 
Grußwort an Sie richten. Wir, das sind die Obermeister der Elek-
troinnung, der Kraftfahrzeuginnung, der Innung für Metalltech-
nik und der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik. 

Grund für diese Besonderheit ist, dass diese vier Innungen am 
19.9.1913 gegründet wurden und dieses Jahr ihr 100 jähriges 
Bestehen feiern dürfen. Historisch betrachtet existierten Zünfte 
als Urform der Innungen bereits im Hochmittelalter und stan-
den damals wie heute für einen Zusammenschluss von Hand-
werksbetrieben, wobei im Mittelalter den Zünften teilweise eine 
Verschwörung gegen die damalige Politik „angedichtet“ wurde. 

Bei unseren Innungen, wie wir sie heute kennen, stand und 
steht hingegen immer der Solidargedanke als Leitbild im Vorder-
grund, d.h. die Starken helfen den Schwachen und umgekehrt. 
Zugleich besteht eine besonders enge Verbindung mit der Region 
und eine große Verantwortung für Politik, Gesellschaft und Um-
welt. Das Handwerk insgesamt ist sich dabei dieser Position und 
Verantwortung sehr bewusst. Geleitet von diesem Selbstverständ-
nis haben sich die vier Jubiläums-Innungen dazu entschlossen, 
statt viel Geld für eine große Feierlichkeit auszugeben, die rela-
tiv schnell wieder vergessen wird, durch Zurverfügungstellung 
von Geldspenden der Region zu helfen. Hiervon können Projek-
te gefördert werden, vielleicht neue Partnerschaften begründet 
und insbesondere der Übergang Schule und Beruf nochmals zu 
Gunsten des Handwerks positiv in Erinnerung gebracht werden. 
Daher wurde auch das Motto „Vielfach Spenden statt Einfach 
Feiern“ als Überschrift für die Feierlichkeiten gewählt.

Bei der Wahl dieses Mottos hatten die Verantwortlichen im-
mer wieder auch den Begriff der „Bodenständigkeit“ vor Augen. 
Für einige ist dieser Begriff oftmals negativ besetzt, da er nicht 
gerade für „Hip und Trendy“ sondern für konservative Werte 
steht. Aber viele und immer mehr wünschen sich gerade eine 
solche Bodenständigkeit. Denn, nimmt man diesen Begriff ein-
mal wörtlich, beschreibt dieser die Eigenschaft auf dem Boden 
zu stehen – d.h. auch wenn es für den Betreffenden wirtschaft-
lich, gesellschaftlich und persönlich gut läuft, besinnt sich dieser 
seiner Wurzeln und weiß immer, woher er kommt. Und unserer 
Auffassung nach ist dieses (Selbst-)Verständnis positiv und gut.    

Um dieses Verständnis mit Leben zu füllen, spenden diese vier 
Innungen jeweils 10.000 €, also insgesamt 40.000 €. Damit soll 
ein kleiner fi nanzieller Teil an die Region gegeben und ein gro-
ßes Dankeschön auch für das Vertrauen der Innungsbetriebe aus-
gesprochen werden. Mit Region ist in diesem Zusammenhang 
das Gebiet der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, mithin 
der Rheinisch-Bergische Kreis, der Oberbergische Kreis und die 
Stadt Leverkusen gemeint. 

Wie sich Einrichtungen, insbesondere Schulen, Kindergärten 
und Vereine, aber auch karitative Institutionen für eine Spende 
bewerben können, entnehmen Sie bitte den Bewerbungsbedin-
gungen, die in dieser Ausgabe abgedruckt sind oder auch im In-
ternet unter www.handwerk-direkt.de abgerufen werden können. 

Darüber hinaus berichten wir in der aktuellen Ausgabe schwer-
punktmäßig über die Elektro- und die Kraftfahrzeuginnung. Berich-
te über die Innungen für Metalltechnik und Sanitär- und Heizungs-
technik können dann in der nächsten Ausgabe nachgelesen werden. 

Wir freuen uns auf  dieses außerordentliche Ereignis.

Ihr
Lothar Neuhalfen

Obermeister der
Elektroinnung

Ihr
Rainer Irlenbusch

Obermeister der
Kraftfahrzeuginnung

Ihr
Rainer Pakulla
Obermeister der

Innung für Metalltechnik

Ihr
Thomas Braun

Obermeister der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik
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100 Jahre Innungsarbeit: Ein Gespräch mit Lothar Neuhalfen, Reiner Irlenbusch und Marcus Otto

„Wir wollen der Region etwas geben“
Lothar Neuhalfen und Reiner Irlen-

busch sind kommunikative Menschen. 
Normalerweise feiern die beiden 
Obermeister der Elektroinnung und 
der Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land die Feste so, wie sie fallen.

Zum 100-jährigen Bestehen ihrer 
beiden Innungen verzichten sie 
jedoch auf eine große, aufwendi-

ge Gala. Stattdessen haben sie gemeinsam 
mit ihren Vorständen und ihren Kollegen 
von der Innung für Metalltechnik und der 
Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik einen Wettbewerb für Kindergärten, 
Schulen, Vereine und soziale Einrichtun-
gen auf die Beine gestellt. Im Interview 
erläutern die beiden Obermeister gemein-
sam mit Hauptgeschäftsführer Marcus 
Otto, weshalb sie sich für diesen Weg ent-
schieden haben.

Herr Neuhalfen, Herr Irlenbusch, „viel-
fach spenden statt einfach feiern“ – so 
lautet Ihr Motto für den Wettbewerb. 
Was steckt hinter dieser ungewöhnli-
chen Idee?

Irlenbusch: Wir leben und arbeiten in 
Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen 
Kreis und im Oberbergischen Kreis. Wir, 
das sind die Handwerksunternehmer, die 
Meister und Inhaber der Innungsfach-
betriebe. Hier verdienen wir unser Geld. 

Wir machen Region aus. Wir sind boden-
ständig. Und deshalb wollen wir anlässlich 
des 100. Geburtstages unserer Innungen 
auch etwas für die Region tun. Gleichzei-
tig erreichen wir so auch die Schulen und 
Kindergärten, sprich: den Nachwuchs von 
morgen und übermorgen.

Neuhalfen: Hinzu kommt: Der Anspruch 
und die Erwartungshaltung unserer Mit-
glieder sind heute ganz anders als noch vor 
einigen Jahren oder Jahrzehnten. Wir leben 
in einer Zeit, in der keiner mehr Zeit hat. 
Und unser Einzugsgebiet ist wahnsinnig 
groß. All diesen Dingen wollen wir eben-

falls Rechnung tragen und verzichten des-
halb auf ein Fest. Uns wird keiner böse sein, 
wenn wir das Geld in gute Zwecke stecken, 
statt es für eine große Feier auszugeben.

Bei dem Wettbewerb lobt jede der vier 
beteiligten Innungen 10.000 Euro aus. 
Eine Menge Geld...

Neuhalfen: Ein großes Fest kostet ein 
Vielfaches. Wenn wir den Betrag auf das 
einzelne Mitglied umrechnen, relativiert 
sich die Summe schnell. Und um es ganz 

weiter nächste Seite »»»

Foto zum Kfz-Handwerk aus dem Buch „Geschichte der Handwerksberufe von 1960“
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klar zu sagen: Dieser Wettbewerb mit sei-
nen vielen positiven Folgen bis hin zum 
Imagegewinn und zur öffentlichen Auf-
merksamkeit ist uns dieses Geld wert. Wir 
sind so positiv in aller Munde und können 
Türen öffnen.

Sie haben die Region angesprochen. Wie 
sehen Sie hier die Rolle des Handwerks?

Irlenbusch: Das Handwerk steht für Iden-
tität. Wir sind die Wirtschaftsmacht von 
nebenan, wie es ja unsere Imagekampag-
ne so treffend ausdrückt. Wer bietet denn 
in der Region die Arbeitsplätze, wer stellt 
die Ausbildungsplätze zur Verfügung, wer 
sorgt dafür, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger nicht zig Kilometer fahren müssen, bis 
sie beim nächsten Handwerker sind, son-
dern ihn quasi um die Ecke fi nden?

Otto: Dieses ganze Thema und damit auch 
der Wettbewerb haben für mich etwas mit 
fairem und verantwortlichem Handeln zu 
tun. Du kannst alles über den Preis regu-
lieren, nach dem Motto: Der Billigste ge-
winnt. Aber wenn mein Nachbar sein neu-
es Auto im Internet kauft, nach München 
oder Hamburg fährt und 1.500 Euro we-
niger dafür bezahlt als beim Händler um 
die Ecke, dann hat er nicht fair und verant-
wortungsbewusst gehandelt. Denn er soll-
te vielleicht auch schauen, dass seine Nach-
barn beschäftigt sind. Die 1.500 Euro 
reißen es eigentlich nicht raus. Wohin 
bringt er sein Auto denn zur Reparatur? 
Hier kommt dann wieder das Handwerk 
vor Ort ins Spiel, das den Markt in der Re-
gion abbildet. Und dafür stehen auch die 

Innungen. Diese geben mit unserem Ju-
biläums-Wettbewerb etwas in die Region 
zurück, so wie unsere Handwerksbetriebe 
das auch jeden Tag machen – denn sie ge-
ben ebenfalls jeden Tag etwas, in Vereine, 
Schulen, karitative Vereinigungen usw.. 
Das ist für mich auch „fair handeln“ und 
„verantwortlich handeln“.

Ihre Innungen blicken auf eine lange 
Tradition zurück. Wie hat sich ihre Rol-

le in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten gewandelt?

Irlenbusch: Früher gab es einmal Zwangs-
mitglieder in den Innungen. Heute erleben 
wir das genaue Gegenteil: Wir konkur-
rieren als Innung mit Dienstleistern und 
müssen besser sein als sie, wenn wir unse-
re Mitglieder halten wollen. Das heißt, wir 
müssen in der Lage sein, unseren Mitglie-
dern zu vermitteln, dass wir gemeinsam 

Auf Spanplatte geklebter Druck mit dem Untertitel:
„Explosionsgeschützte Leuchte mit Kohlefadenlampe von 1920“ (Foto: Archiv)
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mit der Kreishandwerkerschaft 
für ihren Innungsbeitrag eine 
ganz klare Dienst-Leistung er-
bringen und einen ganz klaren 
Nutzen bieten. Wir können das 
und wir machen das.

Neuhalfen: Manchmal hören 
wir ja aus den eigenen Reihen: 
Innung ist von gestern, wer 
braucht das noch? Wer das sagt, 
übersieht, dass die Innungen 
im Verbund mit ihren Fachver-
bänden immer wieder Trends 
setzen, die das jeweilige Hand-
werk voranbringen. Innungen 
sind hoch modern.

Ein Beispiel?

Irlenbusch: Für den Kfz-Be-
reich fällt mir da spontan die 
Einbindung unserer Branche in 
die Gesetzgebung rund um die 
schadstoffarmen Fahrzeuge ein. 
Wir sind beteiligt, wenn es um 
die Prüfkriterien und Prüfme-
chanismen geht. Unsere Spezi-
alisten im Zentralverband des 
Deutschen Kraftfahrzeuggewer-
bes kooperieren in diesen Fragen 
ganz eng mit dem Gesetzgeber. 
Oder nehmen Sie die Konzep-
te für die Berufsausbildung, die 
in enger Kooperation mit dem 
Handwerk erarbeitet und im-
mer wieder aktualisiert werden. 
Davon profi tiert jeder einzel-
ne Handwerksbetrieb. Und wie 

soll so etwas gehen ohne eine 
starke Interessenvertretung und 
eine Organisation, die vor Ort 
in den Innungen anfängt?

Neuhalfen: Noch ein Beispiel: 
Wer soll denn mit den Gewerk-
schaften einen Tarifvertrag aus-
handeln und abschließen, wenn 
es die Innungen und Fachver-
bände nicht gäbe? Leider wer-
den diese Zusammenhänge von 
den wenigsten Betrieben und 
Mitgliedern registriert. Dabei 
sind das ganz wichtige Aufga-
ben, die die Innungen hier er-
füllen. Ganz abgesehen davon, 
dass die Verbände für ihre Mit-
glieder mit vielen Unterneh-
men Rahmenvereinbarungen 
für Preisnachlässe abgeschlossen 
haben. Wer diese satten Rabatte 
konsequent nutzt, hat allein da-
durch einen Großteil seines In-
nungsbeitrages wieder raus.

Und wie steht es um die In-
nungen vor Ort?

Neuhalfen: Mancher be-
schwert sich, dass die Innungen 
durch die Fusionen so groß ge-
worden sind. Diesen Kritikern 
entgegne ich: Das ist gut so, 
denn daraus schöpfen wir die 
Kraft, euch die entsprechenden 
Dienstleistungen zu bieten. 

weiter nächste Seite »»»
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Wir können stolz darauf sein, dass unsere 
Elektroinnung und Kraftfahrzeuginnung 
die größten im gesamten Landesverband 
sind.

Irlenbusch: Ich glaube, dass viele In-
nungsmitglieder gar nicht wissen, wie 
viele Vergünstigungen sie durch die Mit-
gliedschaft haben. Man denke nur an die 

Rechtsberatung bei juristischen Proble-
men, die Vertretung in arbeitsrechtlichen 
Verfahren oder den Inkasso-Service – das 
sind ganz handfeste Leistungen, die In-
nungsmitglieder exklusiv in Anspruch 
nehmen können.

Was ist der wichtigste Unterschied zwi-
schen einer Innung vor hundert Jahren 
und heute?

Irlenbusch: Früher war die Innung eine 
sehr bodenständige Berufsvereinigung mit 
einem gewissen Berufsstolz und –ethos. 
Heute sind wir eine sehr stark dienstleis-
tungsorientierte Berufsverbindung. Unser 
Job ist es, gemeinsam mit der Geschäfts-
führung der Kreishandwerkerschaft über 
neue Trends nachzudenken, uns zu fragen, 
was unser Handwerk morgen ausmacht, 
und diese Erkenntnisse dann in das In-
nungsgeschehen einfl ießen zu lassen. So 
können wir uns immer modern halten.

Und was nehmen Sie mit in die nächs-
ten hundert Jahre?

Zeitungsartikel des Kölner Stadt-Anzeiger vom 17.10.1984
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Neuhalfen: Das Vertrauen 
unserer Kunden und Mitglie-
der – und das ist vielleicht das 
größte Pfund, mit dem wir wu-
chern können. Wir sind mit al-
lem, was wir tun, nah bei unse-
ren Kunden und Mitgliedern.

Otto: Eine Konstante in all 
den Jahrzehnten war das The-
ma Ausbildung. Darum haben 
sich die Innungen stets geküm-
mert. Das ist eine Zukunfts- 
und Herkulesaufgabe, der wir 
uns aber stellen müssen – und 
auch gerne tun. Vor hundert 
Jahren war es einer der Grün-
dungsgedanken: „ Wie kom-
men wir in Zukunft an gute 
Auszubildende?“ Diese Frage 
wird man sich sicherlich noch 
in 100 Jahren stellen.

Irlenbusch: Jede Innung ist 
immer auch Netzwerk gewe-
sen. Früher nannte man das 
natürlich nicht so. Da traf 
man sich sonntags nach der 
Kirche zum Frühschoppen in 
der Kneipe – auch das war In-
nungsarbeit. Die Innung hat 
immer schon eine Plattform 
für Information und Aus-
tausch geboten. Heute pas-
siert das nicht mehr im Dorf-
krug, sondern per E-Mail, im 
Internet oder auf fachtechni-
schen Veranstaltungen der In-
nungen, wo sich Innungsmit-
glieder Spezialwissen aneignen 
können. Und ich glaube: Egal, 
auf welchen Kommunikations-
wegen sich Innungsmitglieder 
künftig austauschen – austau-
schen werden sie sich.

„Prospekt einer Bergwerksleuchte“ lautet der Untertitel zu 
diesem auf Spanplatte geklebten Druck (Foto: Archiv)
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Die Geschichte der vier Innungen
Wer die Geschichten der Innungen 

erzählen möchte, wird unweigerlich 
scheitern, denn sie sind Geschichte ge-
worden.

Aber wer sich mit diesem Thema 
auseinandersetzt, wird erkennen, 
welche gravierenden Entwick-

lungen sich im letzten Jahrhundert und 
im neuen Jahrtausend ergeben haben. Die 
Tatsache zweier entsetzlicher Weltkriege, 
die Auswirkungen einer großen Infl ation, 
Auswirkungen der Einführung des Euro 
und nicht zuletzt die letzte Wirtschafts-
krise des Jahres 2008 zeigen, dass immer 
neue Wege möglich sind. Und das sind 
immer wieder die Wege der Erneuerung.

Ein viel besprochenes Thema in allen 
Protokollen des gesamten letzten Jahrhun-
derts war stets die Sorge um qualifi zierten 

Nachwuchs. Und nicht zuletzt war es auch 
immer wieder das Thema Schwarzarbeit, 
welches das Handwerk beschäftigte. Und 
es ist damals wie heute immer noch be-
sonders schwierig, kostendeckende, exis-
tenzerhaltende Kalkulationen aufzustel-
len, weil teils „Auftragsmangel herrscht“ 
und der Preiskampf „vorherrschend“ ist. 

Bei all diesen Schwierigkeiten muss 
man sagen, dass sich die Handwerker im 
Bergischen Land vielleicht gerade aus die-
sem Grunde zusammengetan haben.

Die Motivation für dieses Zusammen-
tun war sicherlich auch eindeutig. Denn 
das 19. Jahrhundert brachte für das Hand-
werk und seine Institutionen tiefgreifen-
de Veränderungen. Die einst im Mittel-
alter so bedeutenden Zünfte, Innungen 
oder Ämter verschwanden. Sie blieben 

nur als inhalts- und bedeutungslose Zu-
sammenschlüsse erhalten. Ursache hier-
für war der geistige Umbruch, der im 
Zeitalter der Aufklärung begann und mit 
Schlagwörtern wie „Französischer Revolu-
tion“, „Erfi ndung der Dampfmaschine“, 
„Eisenbahn“, „Industriealisierung“ und 
„Gründerzeit“ einherging. Im Jahre 1809 
wurde in Preußen die allgemeine Gewerbe-
freiheit verkündet. Die Innungen verloren 
ihre Rechte und damit jeglichen Einfl uss. 
Der handwerkliche Kleinbetrieb war völ-
lig schutzlos. Die Folge für die selbststän-
digen Handwerker war eine unbeschreib-
liche Not. Viele gingen vom Land in die 
Stadt und wurden Fabrikarbeiter. Andere – 
und nicht die schlechtesten – nahmen das 
ungewisse Los der Auswanderung auf sich.

Aber wie so oft in der Geschichte: Wenn 
die Not am größten ist, regt sich Wider-

Zeitungsartikel-Ausschnitt von Sa.
25. November 1950 – Zeitungsname unbekannt
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stand und Selbstbehauptungs-
wille. Man besann sich auf das 
Prinzip: Einigkeit macht stark. 
Preußen verkündete 1845 ein 
Gesetz, welches die Gründung 
von Innungen und diesen die 
Abhaltung von Meister- und 
Gesellenprüfungen gestattete, 
aber es fehlte hierzu der gesetzli-
che Schutz. Im Jahre 1948 fand 
in Frankfurt der erste deutsche 
Handwerker- und Gewerbekon-
gress statt, dessen Forderungen 
aber bei der Nationalversamm-
lung kein Gehör fanden. In der 
Mitte der zweiten Hälfte des vo-
rigen Jahrhunderts wurden nach 
und nach wieder Innungen ge-
gründet. Sie schlossen sich zu 
Zweckverbänden zusammen 
und konnten ihre Forderungen 
so mit Nachdruck voran brin-
gen. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Durch die Änderung der Reichs-
gewerbeordnung wurde mit Ge-
setz von 1897 die Errichtung 
von Handwerkskammern er-
möglicht, die dann allenthalben, 
so auch in Köln, am 1.1.1900 
mit ihrer Arbeit begannen. So 
kam es auch in diesem Zusam-
menhang immer mehr zu In-
nungsgründungen, in den Städ-
ten eher als auf dem Lande. Dies 
ist besonders auch dem Tisch-
lermeister Jakob Euler aus Bens-
berg zu verdanken. Er wurde als 

erster Handwerksmeister am 15. 
Januar 1893 in den Reichstag 
gewählt. Am 18. Juli 1881 fand 
sich die Reichsregierung bereit, 
den Innungen durch Gesetz den 
Charakter öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften wiederzugeben. 
So erhielten die Innungen ob-
rigkeitsrechtliche Befugnisse zur 
Regelung des Lehrlingswesens. 
Diese neue Novelle zur Gewer-
beordnung konnte die Forde-
rung des Handwerks aber bei 
weitem nicht befriedigen. Er 
forderte obligatorische Fachin-
nungen, Meisterprüfungen und 
Innungskammern. Diese For-
derung setzte sich Jakob Eu-
ler zum Lebensziel. Dank sei-
nes großen Einfl usses ließ sich 
im Jahre 1888 die Leitung des 
1862 gegründeten allgemeinen 
Handwerkerverbundes in Köln 
nieder. Jakob Euler wurde stell-
vertretender Schriftführer und 
übernahm zugleich die Schrift-
leitung der neu gegründeten 
Handwerkszeitung „Die In-
nung“. Die Zeit für einen neu-
en, engeren Zusammenschluss 
war gekommen. Bereits am 
9.10.1884 vereinigten sich die 
Kölner Innungen und gründe-
ten den Innungsausschuss, den 
späteren Rechtsvorgänger der 

weiter nächste Seite »»»

Handwerkerverein Waldbröl aus dem Jahre 1903
(Foto: aus dem 50-jährigen Jubiläumsheft Oberbergischer Kreis)
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Kreishandwerkerschaft. 1884 wurde auf 
Initiative von Jakob Euler der Rheinische 
Handwerkerbund gegründet. Das Hand-
werk war eine Wirtschaftsmacht geworden, 
heute würde man sagen: Die Wirtschafts-
macht „von nebenan“. Am 26.7.1897 un-
terschrieb der Kaiser das Gesetz betreffend 
der Änderung der Gewerbeordnung, das 
unter dem Namen „Handwerkerschutzge-
setz“ in die Geschichte einging. Die späte-
ren Erweiterungen – 1908 kleiner Befähi-

gungsnachweis, 1929 die Handwerksrolle, 
1935 der große Befähigungsnachweis und 
2003 die große Strukturänderung, in der 
von 94 Handwerksberufen nur noch 41 
Handwerksberufe zu Anlage A gehören – 
schufen den endgültigen Rechtszustand, 
wie er heute noch besteht.

Mit dem neuen Gesetz erhielten die In-
nungen wesentliche gesetzliche Vollmach-
ten, so z.B. das Lehrlingswesen zu regeln, 

das Verhältnis Meister – Geselle – Lehr-
ling zu harmonisieren, Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten für alle Teile zu schaf-
fen und Gesellen- und Meisterprüfungen 
zu veranstalten. Die Gründung sozialer 
Einrichtungen wie z.B. Innungskranken-
kassen und Innungsschiedsgerichte ge-
hörte zu den Aufgaben, die die Innungen 
bis heute vorbildlich erfüllen. Trotz der 
gegebenen Möglichkeiten blieb zunächst 
ein großer Teil der Handwerkerschaft ab-
seits stehen und es dauerte viele Jahre un-
ermüdlicher Arbeit, bis auch diese über-
zeugt waren, dass nur in der Gemeinschaft 
ihre Interessen vertreten werden konnten. 

Nach der Gründung der Handwerks-
kammer zu Köln am 1.1.1900 erhielt der 
Wunsch starken Auftrieb, auch in der Regi-
on neue Innungen zu gründen. Zur Erlan-
gung einer besseren Interessenvertretung 
des Handwerks auf Kreisebene schlossen 
sich diese Innungen, deren 100-jähriges Be-
stehen wir in diesem Jahre feiern, in einem 
Innungsausschuss für den Kreis Mülheim 
am Rhein mit Sitz in Bergisch Gladbach 
zusammen. Damit ist dieser Gründungs-

1992 wurde das Berufsbildungszentrum in Burscheid eingeweiht.
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akt für die Innungen, welche 
in diesem Jahr ihr 100-jähriges 
feiern, – die Elektroinnung, die 
Innung für Metalltechnik, die 
Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik und die Kraftfahr-
zeuginnung – das entscheidende 
Gründungsjahr und durch Fusi-
onen entstanden.

Die Jubiläumsinnungen
Am 19.9.1913 konstituier-
te sich auf Grund einer Verfü-
gung des Regierungspräsiden-
ten in Köln die Zwangsinnung 
für das Klempner-, Installateur-, 
Schlosser- und Mechanikerge-
werbe zu Bergisch Gladbach. In 
dieser Innung waren alle Gewer-
betreibenden des metallverarbei-
tenden Handwerks, einschließ-
lich der Elektroinstallateure, 
zusammengefasst. Erster Vor-
sitzender wurde Elektromeister 
Josef Kornelli und Schriftführer 
Elektromeister Josef Bodden-
berg. Leider sind über diesen 
Gründungsakt keine Protokolle 
oder sonstige Aufzeichnungen 
mehr vorhanden, so dass von 
weiteren Einzelheiten nicht be-
richtet werden kann.

Im Oberbergischen Kreis 
gründete sich die Elektroinnung 
am 15.4.1926. Dort schlossen 
sich Elektroinstallateure zur 
Ortsgruppe „Oberberg-Land“ 
zusammen. Zum Vorsitzenden 
wählte man Rudolf Schmidt 
aus Engelskirchen.

Aus der Chronik der Elek-
troinnung des Oberbergischen 
Kreises wird berichtet, dass die 
Schwarzarbeit in den 70er Jah-
ren ein immer größeres Prob-
lem darstellte. Im Juni 1979 
entwarf die Innung für den 
Oberbergischen Kreis eine „Ver-

weiter nächste Seite »»»
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pfl ichtungserklärung zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und Sicherung von Leben 
und Eigentum vor den Gefahren der Elek-
trizitätsanwendung“, die von der Mehrheit 
der Mitglieder unterzeichnet wurde.

Bei der Kraftfahrzeuginnung für den 
Oberbergischen Kreis ist überliefert, dass 
die Mitglieder dieser Innung von 1922 
bis 1946 der Innung Bonn-Land ange-
hörten. Im Jahre 1946 erfolgte dann die 
Gründung einer eigenen Kraftfahrzeugin-
nung für den Oberbergischen Kreis, die 
von Obermeister Walter Bestgen bis 1951 
geleitet wurde. Bezüglich der Gründung 
der Klempner-, Installateur- und Kupfer-
schmiedeinnung für den Kreis Gummers-
bach liegen keine genauen Unterlagen vor. 
Hier kam es dann zu einem Zwangszu-
sammenschluss mit der Innung Waldbröl.

Ganz herausragend in der Geschichte 
der Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land 
war sicherlich der Bau des Berufsbildungs-
zentrums in Burscheid in der alten Innung 
Rhein-Wupper/Leverkusen. Nur ein Jahr 
brauchte es vom ersten Spatenstich bis zur 
Fertigstellung, und dennoch hatte das in 
Burscheid eingeweihte Berufsbildungszen-
trum „viel Mühe und Schweiß“ gekostet. 
Der Entschluss zum Bau des Zentrums war 
bereits im Jahre 1984 entstanden. Es soll-
ten Ausbildungsplätze für Kfz-Mechaniker, 
Maler und Lackierer und Friseure entste-
hen. Auf 7.780 m² konnten und können 

sich seit der Eröffnung zukünftige Gesellen 
das nötige Wissen aneignen, um im Berufs-
leben ihren Mann und ihre Frau zu stehen.

Die Schmiedeinnung für den Ober-
bergischen Kreis wurde 1932 gegründet. 
Ihr erster Obermeister, August Wirths aus 
Wiehl, musste jedoch aus gesundheitlichen 
Gründen das Amt an Hermann Kappel ab-
geben, der die Innung bis 1945 leitete. 

Aus der Chronik der Oberberger Innung 
ist überliefert, dass im Dezember 1967 der 
Vorstand beschloss, die erste überbetrieb-
liche Unterweisung der Lehrlinge im Be-
trieb von Innungsmitglied Emil Rentrop 
in Rebbelroth durchzuführen. Einige Jahre 
später, im Mai 1971, wurden die Kurse in 
eine speziell zu diesem Zweck eingerich-

tete Lehrwerkstätte nach Wiehl verlegt. 
Im April 1978 unterstellte die Innung die 
überbetriebliche Ausbildung ihres Berufs-
nachwuchses der Handwerkskammer zu 
Köln. Die Auszubildenden wurden dann 
im Berufsbildungszentrum in Wiehl über-
betrieblich unterrichtet. 

Wie und wann die Innungen in Lever-
kusen (bisher Rhein-Wupper/Leverkusen) ge-
gründet wurden und aus welchen Rechts-
trägerschaften sie hervorgingen, ist nicht 
überliefert. Aus einem Interview mit dem 
ehemaligen Geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft, Herrn Josef Schultes, wissen 
wir, dass die Leverkusener Geschäftsstelle 
in den Kriegsjahren tatsächlich ausgebombt 
wurde und alle Unterlagen dabei verbrannt 
sind. Auch eine nachgeschichtliche Ausein-
andersetzung mit den Gründungsakten hat 
es nicht gegeben. Ebenso sind leider sonsti-
ge historische Quellen nicht verfügbar.

Die Innungen wurden dann von den 
jeweiligen Kreishandwerkerschaften in 
der Region, die von den Innungen getra-
gen werden, betreut und dies sowohl in 
Leverkusen im damaligen Rhein-Wup-
per-Kreis, in Bergisch Gladbach im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis und in Gummers-
bach im Oberbergischen Kreis.

Ein interessanter Bericht aus der Chro-
nik: Die Folgelasten des 1. Weltkrieges ein-

Die Trotzenburg – das erste Domizil
der Kreishandwerkerschaft.

Grundsteinlegung der Kreishandwerkerschaft 
„Haus des Handwerks“ in Gummersbach am 
25.10.1950 Ecke Roon- und Bismarckstraße.

Foto von 1997 während dem Bau der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
auf der Altenberger-Dom-Straße 200, Bergisch Gladbach (Foto: Archiv)
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schließlich der Infl ation stellten 
eine zusätzliche Belastung für das 
Handwerk dar. Dies spiegelt sich 
im folgenden Beispiel des Lohn-
stundenpreises wieder: 1913
betrug er 30 – 65 Pfennig, 1920 
5 – 6 Mark, 1921 7 – 8 Mark, 
und dann, für uns heute kaum 
vorstellbar, 1922 200 Mark und 
1923 1.200.000 Mark. Im Ok-
tober 1923 kostete die Maschi-
nenstunde 245.000.000 Mark. 

Zu dieser Zeit der Not lag 
von 1923 bis 1925 die Ge-

schäftsführung des Innungs-
ausschusses (Bergisch Glad-
bach) in den Händen der 
Berufsschule. Am 28.3.1925 
wurde in Bergisch Gladbach 
die Geschäftsstelle eines Mit-
telstandshauses gegründet. 
Führender Träger dieser Ge-
schäftsstelle war das Hand-
werk, zusammengeschlossen 
im Innungsausschuss des da-
maligen Landkreises Mül-
heim am Rhein. Ferner gehör-
ten dem Mittelstandshaus der 
Einzelhandel, die Wirteorga-

nisation und der Haus- und 
Grundbesitzerverein an. Die-
se Organisationen schlossen 
sich aus dem Grunde zusam-
men, weil die einzelnen Ver-
einigungen wahrscheinlich fi -
nanziell zu schwach waren, 
um eine eigene Geschäftsstel-
le fi nanzieren zu können. An 
Einrichtungsgegenständen in 
der Geschäftsstelle war nichts 
vorhanden, mit Ausnahme ei-
nes alten Rollschrankes. Dank 
dem Entgegenkommen des 
Gastwirtes, Karl Wielpütz, 
konnte das Eckzimmer auf 
der 1. Etage im „Gladbacher 

Hof“, Bergisch Gladbach, ein 
Jahr ohne Zahlung einer Mie-
te benutzt werden. Herr Karl 
Wielpütz stiftete auch einen 
Schreibtisch. Tische und Stüh-
le des erwähnten Raumes wur-
den zudem kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.“ ◆

Der zweite Teil des Arti-
kels sowie eine ausführliche 
Berichterstattung über das 
Jubiläum der Innung für Me-
talltechnik und der Innung 
für Sanitär- und Heizungs-
technik folgt in der kommen-
den Ausgabe von FORUM.
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Vier Innungen feiern
100-jähriges Jubiläum

Am 19.9.2013 ist es soweit. Genau 
vor 100 Jahren haben sich damals in 
einem festlichen Gründungsakt die 
Elektroinnung, die Innung für Metall-
technik, die Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik und die Kraftfahr-
zeuginnung, welche sich heute durch 
Fusionen „Bergisches Land“ nennen, 
gegründet.

Bedanken können sich diese In-
nungen dafür bei selbstständigen 
Handwerksmeistern gleicher oder 

ähnlicher Gewerke, die sich am 19.9.1913 
zusammengeschlossen haben, um ihre ge-
meinsamen Interessen und Ziele zu defi -
nieren, durchzusetzen und diese im Er-
gebnis auch zu erreichen. 

Das entschlossene Handeln stand für 
diese Betriebe im Vordergrund. Man woll-
te wieder selbstständig die Geschicke der 
Gewerke in die Hand nehmen. So ent-
stand ein Solidargedanke, der bis heute 
ungebrochen ist und gerade in der heu-
tigen Zeit wieder an Wertigkeit gewinnt.

Die Innungen fühlen sich ihrem regi-
onalen Standort sowie dem gesellschaftli-
chen und sozialen Umfeld stark verbun-
den. Das zeigen unsere Mitgliedsbetriebe 
jeden Tag. Sie sind Sponsoren für Verei-
ne, aktive Mitgestalter an Schulen, zeigen 
Engagement im Ehrenamt und noch vie-
les mehr.

Vor diesem Hintergrund wollen die Ju-
biläumsinnungen nun auch zum 100-jäh-
rigen Fest gemeinschaftlich „Vielfach 
Spenden statt Einfach Feiern“.

Die Vorstände haben daher entschie-
den, sich einer gemeinsamen Aktion al-
ler vier feiernden Innungen anzuschließen 
und in Form eines Wettbewerbes vielfach 
Geldspenden unter dem Gedanken des 
Gemeinwohls und der Stärkung der Regi-

on zu leisten. Dabei sollen die Kategorien 
„Schule“, „Kindergarten“, „karitative Ein-
richtung“ und auch Vereine, die mit Pro-
jekten die Wertigkeit des Handwerks in 
irgendeiner Art darstellen, die Möglich-
keit haben, in Form eines Wettbewerbes 
mit Geldspenden bedacht zu werden. Im 
Vordergrund soll dabei der Gedanke des 
Gemeinwohls und der Stärkung die Regi-
on stehen. Ebenso Auszubildende für das 
Handwerk zu begeistern und zu binden, 
ist ein Gründungsgedanke seit jeher und 
heute wieder wichtiger denn je. 

Am Jubiläumstag wird mit einer klei-
nen förmlichen Feier gemeinschaftlich 
mit den vier Jubiläumsinnungen in einem 
Festakt das 100-jährige Bestehen gefeiert 
und dabei die sich aus dem Wettbewerb 
ergebenden Preise verliehen.

Der Wettbewerb ist bewusst offen ge-
halten. Es könnten sich also Schulprojek-
te bewerben, karitative Projekte, Vereine, 
welche berufl iche „Soft Skills“ fördern, 
vielleicht der Elternverein, der eine Men-
sa in der Schule organisiert, vielleicht der 
Kindergarten, der eine besondere Idee für 
ein handwerkliches Sommerfest hat, viel-
leicht eine Schule, die für den Physikraum 
etwas für Elektrotechnik benötigt usw. 
und so fort. Der Kreativität wird freier 
Lauf gelassen!

Mitmachen kann:
a) wer innerhalb des Rheinisch-Bergi-

schen Kreises, des Oberbergischen 
Kreises oder der Stadt Leverkusen an-
sässig ist

b) wer eine Einrichtung ist – z.B. Kran-
kenhaus, Sozialstation, Organisation, 
Kindergarten, Schule, Einrichtung im 
caritativen Bereich, Vereine.

Dann hat man die Chance, einen Geld-
preis zu gewinnen! 

Preisvergabe der 4 Innungen:
1.   Preis: 3.000,– € je Innung
2.  Preis: 2.000,– € je Innung
3.   Preis: 1.000,– € je Innung
Restliche: Preise bis 500,– € je Innung

Einsendeschluss: Sonntag, 14.7.2013

Anmeldeformular und Teilnahmebe-
dingungen/Leitfaden fi nden Sie auf der 
Homepage der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land www.handwerk-direkt.de 
(unter der Rubrik „Aktuelles“). Bei Rück-
fragen wählen Sie 
0 22 02/93 59-0. 
Wir wünschen al-
len Teilnehmern 
viel Spaß und gu-
tes Gelingen!     ◆
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Angaben des Autoverkäufers
zur Erteilung der Umweltplakette

Die Klägerin kaufte von dem Beklag-
ten am 25.1.2011 ein gebrauchtes Wohn-
mobil (Baujahr 1986) zu einem Preis 
von 7.500 Euro. Der Beklagte hatte das 
Fahrzeug selbst gebraucht erworben. 
Im Kaufvertrag heißt es u. a.: „Für das 
Fahrzeug besteht keine Garantie.“

An der Windschutzscheibe des 
Wohnmobils befand sich eine gel-
be Umweltplakette (Feinstaub-

plakette Schadstoffgruppe 3). Über diese 
sprachen die Parteien bei den Kaufver-
handlungen. Der Beklagte räumt ein, dass 
die Klägerin wegen der Plakette nachge-
fragt habe. Er habe gesagt, dass die Plaket-
te bei seinem Erwerb des Fahrzeugs vor-
handen gewesen sei und er deshalb nicht 
wisse, warum das Fahrzeug diese Plakette 
nicht wieder bekommen solle. Bei einem 
zweiten Besuch der Klägerin habe er ge-
sagt, er gehe davon aus, dass das Fahrzeug 
die gelbe Plakette wiederbekomme, weil es 
bereits diese gelbe Plakette habe.

Bei der Ummeldung des Fahrzeugs er-
hielt die Klägerin keine neue gelbe Plaket-
te. Die Herstellerfi rma des Wohnmobils 
teilte ihr auf Nachfrage mit, dass der Mo-
tor des Fahrzeugs keine Euronorm erfülle, 
dieses deshalb als „nicht schadstoffarm“ 
eingestuft werde, eine Plakette nicht zuge-
teilt werden könne und auch eine Umrüs-
tung nicht möglich sei. Die Klägerin er-
klärte mit Schreiben vom 11.3.2011 den 
Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte 
den Beklagten unter Fristsetzung vergeb-
lich zur Rückabwicklung des Kaufvertra-
ges auf. Die Klage der Käuferin auf Rück-
abwicklung des Kaufvertrages hatte in den 
Vorinstanzen keinen Erfolg. 

Auch die vom Berufungsgericht zuge-
lassene Revision der Käuferin hatte keinen 
Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat offen 
gelassen, ob die fehlende Nutzungsmög-
lichkeit des Wohnmobils in Umweltzonen 

– wie vom Berufungsgericht angenommen 
– einen Sachmangel nach § 434 I 2 Nr. 1 
BGB darstellt. Denn die Parteien, die bei-
de als Verbraucher gehandelt haben, ha-
ben durch die Klausel „Für das Fahrzeug 
besteht keine Garantie.“ insoweit die Ge-
währleistung wirksam ausgeschlossen. Wie 
das Berufungsgericht zutreffend ausge-
führt hat, ist die – von den Parteien als ju-
ristischen Laien – gewählte Formulierung 
bei verständiger Würdigung als ein solcher 
Gewährleistungsausschluss zu verstehen.

Im Übrigen hat der Bundesgerichts-
hof die Würdigung des Berufungsge-
richts gebilligt, dass die Parteien eine Be-
schaffenheitsvereinbarung dahin, dass das 
Fahrzeug auch in Umweltzonen benutz-
te werden kann, nicht getroffen haben. 
Denn die Angaben des Beklagten zu der 
an dem Wohnmobil angebrachten Um-
weltplakette sind nicht mit der Zusa-
ge eines Verkäufers vergleichbar, an dem 
verkauften Gebrauchtfahrzeug vor der 
Übergabe die Hauptuntersuchung nach § 
29 StVZO durchführen zu lassen („TÜV 
neu“, vgl. BGH,  NJW 1988, 1378.). Nach 
den Feststellungen des Berufungsgerichts 
hat der Beklagte im Hinblick auf die an 
dem Fahrzeug angebrachte gelbe Umwelt-
plakette gerade keine Zusagen gemacht, 
sondern die Klägerin (nur) darauf hinge-

wiesen, dass ihm nicht bekannt sei, wann 
und unter welchen Umständen das Fahr-
zeug die Plakette erhalten habe, mit der 
es bei seinem eigenen Erwerb bereits ver-
sehen gewesen sei; ihm seien keine Um-
stände bekannt, die einer Wiedererteilung 
der Plakette nach der Ummeldung entge-
genstehen könnten. Nach der Rechtspre-
chung des Senats liegt eine Beschaffen-
heitsvereinbarung nicht vor, wenn sich 
der Verkäufer im Rahmen von Verkaufs-
verhandlungen für eine Aussage – etwa 
durch den Zusatz „laut Vorbesitzer“ oder 
„laut Kfz-Brief“ – ausdrücklich auf eine 
bestimmte Quelle bezieht und so hin-
reichend deutlich zum Ausdruck bringt, 
dass es sich dabei nicht um eigenes Wis-
sen handelt (BGH, NJW 2008, 1517 Rn. 
13). So liegt der Fall auch hier. 

Hinweis: Der vorliegende Sachverhalt 
spielte sich zwischen zwei Verbrauchern 
ab. Es handelt sich hier somit um einen 
Sachverhalt zwischen zwei nicht gewerb-
lichen Parteien. Dennoch sollten Sie den 
Hintergrund des Sachverhalts, d.h. die 
Aussage, die über eine in der Windschutz-
scheibe klebenden Plakette getroffen wer-
den kann, sich vor Augen führen.  ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
13.3.2013 – Az. VII ZR 186/12

20
FORUM 3/2013

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung





Keine gesetzliche Unfallversicherung
in der Raucherpause

Nach einem aktuellen Gerichtsur-
teil gilt der gesetzliche Versicherungs-
schutz nicht für Unfälle während der 
Raucherpause. Auch die Wege in die 
Pause und zurück zum Arbeitsplatz 
sind nicht mitversichert. 

Das Berliner Sozialgericht verhan-
delte den Fall einer Pfl egehelfe-
rin aus einem Seniorenheim. Sie 

war auf dem Weg zurück aus der Raucher-
pause gestürzt und hatte sich den Arm ge-
brochen.

Obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt bei 
der Arbeit befand, erkannte das Gericht 
den Unfall nicht als Arbeitsunfall an. Die 
Begründung: Rauchen sei eine persönli-
che Angelegenheit und stehe in keinem 
sachlichen Bezug zur berufl ichen Tätig-
keit. Die Pfl egehelferin hat damit auch 
keinen Anspruch auf Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Der Weg zur Kantine und zurück sei 
versichert, da Essen und Trinken bei der 
Arbeit notwendig sind, um die Arbeits-

kraft aufrecht zu erhalten. Dagegen sei der 
Konsum von Genussmitteln dem persön-
li-chen und nicht dem berufl ichen Bereich 
zuzuordnen, so die Entscheidung des So-
zialgerichts. ◆

(SG Berlin, Az. S 68 U 577/12)

Änderung des
Ladenöffnungsgesetzes NRW

Der Landtag Nordrhein-Westfa-
len hat am 24. April 2013 das 
Gesetz zur Änderung des La-

denöffnungsgesetzes beschlossen. Dieses 
ist am 18. Mai 2013 in Kraft getreten.

Die wesentlichen Änderungen:
» Änderung der Öffnungsmöglichkei-

ten für Verkaufsstellen, deren Kern-
sortiment aus Blumen und Pfl anzen, 
Zeitungen und Zeitschriften oder 
Back- und Konditorwaren besteht, an 

Ostern, Pfi ngsten und Weihnachten 
vom 2. auf den 1. Feiertag

» Klarstellungen und Korrekturen be-
züglich der zulässigen Warensortimen-
te für den Verkauf an Sonn- und Feier-
tagen

» Reduzierung der Ladenöffnungszeiten 
an Samstagen auf 22.00 Uhr (bisher: 
24.00 Uhr) als Vorbereitung auf die 
Sonntagsruhe
mit der Möglichkeit, an vier Samstagen 
im Jahr bis 24.00 Uhr zu öffnen) – ei-

nige Samstage sind ausgenommen;
» Begrenzung der absoluten Zahl der 

möglichen verkaufsoffenen Sonn- und 
Feiertage durch Aufnahme des Erfor-
dernisses eines Anlassbezugs und Fest-
legung einer jährlichen Obergrenze für 
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage in 
einer Kommune

» Erhöhung der Höchstgrenze einer 
Geldbuße bei Verstößen von 500,– auf 
5000,– Euro. ◆

Friseurgutscheine

Keine Verbindlichkeiten oder
Rückstellungen im Ausgabejahr

Eine GmbH, die Friseursalons be-
trieb, gab jeweils zum Ende des Jah-
res Gutscheine an ihre Kunden aus, die 
diese bei Inanspruchnahme einer Leis-
tung im Folgejahr einlösen konnten. 
Für diese „Aktion“ bildete die GmbH in 
ihren Bilanzen Rückstellungen. 

Der Bundesfi nanzhof hat dieser 
Handhabung widersprochen. 
Ungewisse Verbindlichkeiten 

müssen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
verursacht sein. Der Anspruch auf Preiser-

mäßigung knüpfe an die Inanspruchnah-
me einer Dienstleistung im Folgejahr an 
und war erst durch diese verursacht. 

Der Bundesfi nanzhof hat sich damit 
seiner bisherigen Rechtsprechung ange-
schlossen, nach der Ansprüche auf verbil-
ligten Nachbezug von Rohstoffen so lange 
nicht zu aktivieren sind, als Bezugsberech-
tigungsscheine nicht eingereicht und keine 
Bestellungen aufgegeben worden sind. ◆

Bundesfi nanzhof, Urteil vom 
19.9.2012 – Az IV R 45/09

22
FORUM 3/2013

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Auskunftsanspruch einer
abgelehnten Stellenbewerberin

Die 1961 in der Russischen SSR ge-
borene Klägerin hatte sich im Jah-
re 2006 auf die von der Beklagten 
ausgeschriebene Stelle eines/einer 
Softwareentwicklers/-in erfolglos be-
worben.

Die Beklagte teilte ihr nicht mit, 
ob sie einen anderen Bewerber 
eingestellt hatte und gegebenen-

falls, welche Kriterien für diese Entschei-
dung maßgeblich gewesen waren. Die 
Klägerin behauptet, sie habe die Voraus-
setzungen für die ausgeschriebene Stelle 
erfüllt und sei lediglich wegen ihres Ge-
schlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft 
nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen und damit unter Verstoß gegen 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) diskriminiert worden. Sie hat von 
der Beklagten eine angemessene Entschä-

digung in Geld verlangt. 

Sämtliche Vorinstanzen haben die Kla-
ge abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht 
urteilte wie folgt: Einen Anspruch der 
Klägerin auf Auskunft gegen die Beklag-
te, ob diese einen anderen Bewerber ein-
gestellt hat und gegebenenfalls auf Grund 
welcher Kriterien, sah das Bundesarbeits-
gericht nach nationalem Recht nicht. 
Auf seine Vorlage an den Europäischen 
Gerichtshof hatte dieser mit Urteil vom 
19.4.2012 entschieden, dass sich ein sol-
cher Auskunftsanspruch auch nicht auf 
Grund des Gemeinschaftsrechts ergibt, 
die Verweigerung jedes Zugangs zu Infor-
mationen durch einen Arbeitgeber jedoch 
unter Umständen einen Gesichtspunkt 
darstellen kann, welcher beim Nachweis 
der Tatsachen heranzuziehen ist, die eine 
Diskriminierung vermuten lassen.

Unter Zugrundelegung dieser Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
blieb die Entschädigungsklage vor dem 
Bundesarbeitsgericht ohne Erfolg. Die 
Klägerin hat zwar auf ihr Geschlecht, ihr 
Alter und ihre Herkunft hingewiesen, je-
doch keine ausreichenden Indizien darge-
legt, welche eine Benachteiligung wegen 
eines in § 1 AGG genannten Grundes ver-
muten lassen und die nach § 22 AGG zu 
einer Beweislast der Beklagten dafür füh-
ren würden, dass kein Verstoß gegen die 
Bestimmungen zum Schutz vor Benachtei-
ligungen vorgelegen hat. Auch die Verwei-
gerung jeglicher Auskunft durch die Be-
klagte begründete im Streitfalle nicht die 
Vermutung einer unzulässigen Benachtei-
ligung der Klägerin i. S. des § 7 AGG.  ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
25.4.2013 – Az. 8 AZR 287/08
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Kündigungen immer nur schriftlich!
In fast allen Rechtsbereichen gilt: 

Eine Kündigung sollte schriftlich er-
folgen, damit sie nachweisbar ist. Im 
Arbeitsrecht gilt hingegen eine Kün-
digung die nicht schriftlich erfolgt ist 
grundsätzlich als unwirksam. Egal ob 
die Kündigungserklärung durch den 
Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber 
erfolgt. 

Die Berufung auf einen Form-
mangel kann aber ausnahms-
weise gegen Treu und Glauben 

verstoßen. Und zwar dann, wenn ein wi-
dersprüchliches Verhalten vorliegt und der 
andere Grund hatte, auf die Gültigkeit der 
Erklärung trotz des Formmangels zu ver-
trauen.

Sachverhalt: Einen solchen Fall hatte 
das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen 
zu entscheiden. Die klagenden Arbeit-
nehmerin hatte die 2006 aus persönlichen 
Gründen zu einem Schwesterunterneh-
men der beklagten Arbeitgeberin in die 
Schweiz wechseln wollte. Als dort eine 
Stelle frei wollte ist sie dann sofort dort-
hin wechseln. Eine Kündigungsfrist hat 

sie nicht beachtet und auch nicht beach-
ten müssen, weil die Beklagte darauf kei-
nen Wert legte. Ohne Widerspruch der 
Arbeitnehmerin teilte die Beklagte ihr mit 
Schreiben Mitte Juni 2007 mit, dass ihr 
Anstellungsverhältnis Ende Juni 2007 en-
dete. Danach erhielt die Arbeitnehmerin 
ein Zeugnis, in dem davon die Rede ist, 
dass sie das Unternehmen verlässt und 
dass ihr Weggang bedauert wird. Die Ar-
beitnehmerin arbeitete dann 4 Jahre in der 
Schweiz ohne jeden Bezug zu der ehema-
ligen Arbeitnehmerin und erinnert sich 
erstmals nach ihrer Kündigung vom Au-
gust 2011 wieder daran, dass ihr Arbeits-
verhältnis mit der Beklagten noch nicht 
beendet sein könnte. Zugleich verlang-
te sie aber von ihrer Schweizer Arbeitge-
berin eine Abgangsentschädigung unter 
Zurechnung ihrer Vorbeschäftigungszei-
ten bei der Beklagten und machte damit 
nochmals deutlich, dass sie selbst ihr Be-
schäftigungsverhältnis mit der ehemaligen 
Arbeitgeberin als beendet ansieht.

Der Zeitablauf und die geschilderten 
Umstände haben die Beklagte darauf ver-
trauen lassen dürfen, dass die Klägerin – 

Formmangel hin oder her – ihr Arbeits-
verhältnis bei der Beklagten als beendet 
ansieht und es auch nicht wieder aufneh-
men will. Die Klägerin hat durch ihr Ver-
halten mit ganz besondere Verbindlichkeit 
und Endgültigkeit deutlich gemacht, dass 
auch sie das Arbeitsverhältnis bei der Be-
klagten als beendet ansieht. Wenn sie sich 
jetzt wieder auf den Formmangel gemäß 
§ 623 BGB beruft, setzt sie sich zu ihrem 
bisherigen Verhalten in Widerspruch. Da-
mit bleibt im Verhältnis der Parteien die 
Missachtung der Formpfl icht aus § 623 
BGB unbeachtlich.

Hinweis: Häufi g dauert es bei Arbeitneh-
mern nicht 4 Jahre bis Sie wieder kommen 
wollen. Daher sollte immer seitens des Ar-
beitgebers eine eigene Kündigung ausge-
sprochen werden, wenn der Arbeitnehmer 
mündlich äußert, dass er kündigen wol-
le und daraufhin auch tatsächlich nicht 
mehr erscheint. Andernfalls kann der Ar-
beitnehmer unter Umständen wieder sei-
ne Arbeitskraft wirksam anbieten. ◆

LAG Hessen, Urteil vom
26.2.2013, 13 Sa 845/12

Fristlose Kündigung
bei Konkurrenztätigkeit

Der Arbeitnehmer war bei seinem 
Arbeitgeber seit August 2000 als 
Rohrleitungsmonteur beschäftigt. 

Im August 2007 war der Arbeitnehmer zu-
nächst im Auftrag seines Arbeitsgebers bei 
einer Kundin beschäftigt, um die Abfl uss-
rohre im Bereich der Küche und im Keller 
mit einer Spezialkamera zu inspizieren.

Nach Beendigung dieses Auftrags, 
kehrte der Arbeitnehmer in Eigenregie zu 
der Kundin zurück und verlegte bei dieser 
neue Abfl ussrohre zur Behebung des bei 
der Kamerafahrt festgestellten Schadens. 
Dafür verlangte er 900,00 € in bar. Dieser 

Betrag wurde umgehend von der Kundin 
ausgeglichen. Eine Quittung stellte der 
Arbeitnehmer nicht aus. Das vereinnahm-
te Geld behielt dieser für sich. Daraufhin 
wurde der Arbeitnehmer im Juli 2011 
fristlos gekündigt, da der Arbeitgeber erst 
kurz vor Ausspruch der Kündigung von 
dem kündigungsrelevanten Umständen 
erfahren hatte, denn die Kundin meldete 
Nachbesserungsansprüche wegen mangel-
hafter Leistung an.  

Dieser Sachverhalt wurde durch die ers-
te Instanz zum Landesarbeitsgericht Hes-
sen geführt. Nach Ansicht des entschei-

denden Gerichts hatte der Arbeitnehmer 
durch diese Konkurrenztätigkeit seine ar-
beitsvertraglichen Pfl ichten massiv verletzt. 
Ein Arbeitnehmer darf im Marktbereich 
seines Arbeitgebers keine Dienste oder 
Leistungen anbieten. Dem Arbeitgeber 
soll dieser Bereich uneingeschränkt und 
ohne die Gefahr nachteiliger Beeinfl ussung 
durch die eigenen Arbeitnehmer offenste-
hen. Dementsprechend wurde das Arbeits-
verhältnis durch die ausgesprochene frist-
lose Kündigung wirksam beendet. ◆

Hessisches Landesarbeitsgericht, 
Urteil vom 28.1.2013 – Az. 16 Sa 593/12 
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Zurückbehaltungsrecht bei
nicht vorgelegten Bescheinigungen

Der Auftragnehmer wird vom 
Auftraggeber mit der Durch-
führung von Pfl asterarbeiten 

beauftragt. Dabei ist im Vertrag verein-
bart, dass der Auftragnehmer eine quali-
fi zierte Unbedenklichkeitsbescheinigung 
mit Kontoauszug der Berufsgenossen-
schaft sowie Beitragserfüllungsbescheini-
gungen der SOKA-Bau und der Kranken-
kassen für seine jeweiligen Arbeitnehmer 
vorzulegen hat. Der Auftragnehmer wird 
hierüber durch den Auftraggeber mehr-
fach gemahnt, jedoch kommt dieser den 
Mahnungen nicht nach. Aufgrund des-
sen behält der Auftraggeber ca. 30 Prozent 
des unstreitigen Werklohns des Auftrag-
nehmers ein. Mittlerweile ist der Auf-
tragnehmer in Insolvenz gegangen und 

der Insolvenzverwalter macht gegenüber 
dem Auftraggeber die Zahlung des Rest-
werklohnes geltend. Er ist der Auffassung, 
dass dem Auftraggeber kein Zurückbehal-
tungsrecht zustünde und selbst wenn es 
dies so sei, könne ein solches Recht nicht 
in der Insolvenz ausgeübt werden. 

Mit dieser Argumentation kommt der 
Insolvenzverwalter nicht durch und das 
Oberlandesgericht Köln gibt dem Auf-
traggeber grundsätzlich Recht. Zwar wird 
dieser zur Zahlung verurteilt, dies aber 
nur Zug um Zug gegen Übergabe der 
geforderten Unterlagen. Die Vorlage der 
Unterlagen ist eine Nebenpfl icht, die je-
doch für den Auftraggeber von wesentli-
cher Bedeutung ist. Denn ohne diese Un-

terlagen läuft der Auftraggeber Gefahr, 
nach §§ 150 Abs.3 SGB VII, 38e Abs.3a 
SGB IV und 14 AEntG für die vom Auf-
tragnehmer zu entrichtenden Sozialbeiträ-
ge in Anspruch genommen zu werden. 

Auch auf eine solche Nebenpfl icht ist 
§ 320 BGB anwendbar, so dass der Auf-
traggeber den Werklohn zurückbehalten 
darf. Dem steht auch nicht die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens entgegen. Ledig-
lich für ein ausschließlich einseitig auf 
§ 273 BGB gestütztes Zurückbehaltungs-
recht ist es in der Rechtsprechung aner-
kannt, dass dieses nicht insolvenzfest ist. ◆ 

Oberlandesgericht Köln, Urteil
vom 19.10.2012 – Az 19 U 67/12 

BFH: Freigrenze auch 2007 noch bei 110 Euro

Zuwendungen an Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen

Kosten einer Betriebsveranstaltung 
sind erst bei Überschreiten einer Frei-
grenze steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Diese liegt nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs vom 12.12.2012 auch 
2007 noch bei 110 Euro.

Eine ständige Anpassung des 
Höchstbetrags an die Geldent-
wertung sei nicht Aufgabe des 

Gerichts. Der BFH fordert in seiner Ent-
scheidung allerdings die Finanzverwal-
tung auf, «alsbald» den Höchstbetrag auf 
der Grundlage von Erfahrungswissen neu 
zu bemessen (Az.: VI R 79/10).

Rechtlicher Hintergrund
Zuwendungen des Arbeitgebers sind 
nicht als Arbeitslohn zu versteuern, wenn 

sie nicht der Entlohnung des Arbeitneh-
mers dienen. Dies kann bei Leistungen 
aus Anlass von Betriebsveranstaltungen 
der Fall sein, wenn diese Veranstaltungen 
der Förderung des Kontakts der Arbeit-
nehmer untereinander dienlich sind. Die 
lohnsteuerrechtliche Wertung derartiger 
Zuwendungen hängt nicht davon ab, ob 
die Vorteilsgewährung im Einzelfall üb-
lich ist. Der BFH hat vielmehr in seiner 
bisherigen Rechtsprechung in typisieren-
der Gesetzesauslegung eine Freigrenze 
angenommen, bei deren Überschreitung 
erst die Zuwendungen als steuerpfl ichti-
ger Arbeitslohn zu qualifi zieren sind. Die 
Finanzverwaltung legt ab Veranlagungs-
zeitraum 2002 eine Freigrenze von 110 
Euro je Veranstaltung und Arbeitnehmer 
zugrunde.

BFH: Nur Kosten mit Lohncharakter
in Freigrenze einzubeziehen
Im Streitfall hatten sich die Kosten einer 
im Jahr 2007 durchgeführten Betriebs-
veranstaltung nach den Feststellungen 
des Finanzgerichts je Teilnehmer auf 175 
Euro belaufen. Das Finanzamt hatte des-
halb die dem Arbeitgeber entstandenen 
Kosten insgesamt als lohnsteuerpfl ichtig 
behandelt. Das FG war dem gefolgt. Die 
Klägerin hatte im Revisionsverfahren die 
Auffassung vertreten, dass die Freigrenze 
durch den BFH an die Preisentwicklung 
anzupassen sei. Das hat der BFH jetzt ab-
gelehnt. Er weist jedoch in der Entschei-
dung daraufhin, dass nur solche Kosten 
des Arbeitgebers in die Freigrenze einbe-
zogen werden dürfen, die Lohncharakter 
haben. ◆
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Achtung: Vorstellungskosten
sind zu erstatten

Wenn ein Arbeitgeber einen 
Arbeitnehmer zu einem Vor-
stellungsgespräch auffordert, 

muss er ihm in der Regel alle Aufwendun-
gen ersetzen, die der Bewerber für erforder-
lich halten durfte. Keine Rolle spielt es, ob 
später ein Arbeitsvertrag geschlossen wird. 
Der Arbeitgeber kann jedoch die Erstat-
tung der Vorstellungskosten ausschließen. 
Voraussetzung dafür ist, dass er dies dem 
Bewerber bei der Aufforderung zum Vor-
stellungsgespräch bereits mitteilt wird. Ein 

kurzer Satz im Einladungsschreiben reicht: 
„Ihre Kosten für das Vorstellungsgespräch 
können wir leider nicht übernehmen.“.

Wenn der Arbeitnehmer sich unaufge-
fordert vorstellt, dann hat er keinen Er-
stattungsanspruch, da er ja nur im eigenen 
Interesse sich vorstellt.

Beispiele für anerkannte Vorstellungs-
kosten:
» Bahnfahrt: grundsätzlich 2. Klasse

» Pkw: Steuerliche km-Sätze wie bei 
Dienstreisen (nicht nur die Bahnkos-
ten)

» Verpfl egung: Steuerlich zulässige Spe-
sensätze

» Flugkosten: grundsätzlich nur nach 
vorheriger Vereinbarung

» Taxikosten: nur vom ortsnahen Bahn-
hof oder Flughafen

» Hotelkosten: steuerlich zulässige Sät-
ze, wenn An- und Abreise nicht an ei-
nem Tag zumutbar ist ◆

Arbeitseinkommen ab 1.7.2013 besser geschützt

Höhere Pfändungsfreigrenzen
Ab dem 1.7.2013 gelten höhere Pfän-

dungsfreigrenzen für Arbeitseinkom-
men. Erhöht werden die geschützten 
Beträge, die bei einer Zwangsvollstre-
ckung in Forderungen und andere Ver-
mögensrechte nicht gepfändet wer-
den dürfen.

Der Pfändungsschutz stellt sicher, 
dass Schuldner auch bei einer 
Pfändung ihres Arbeitseinkom-

mens ihr Existenzminimum sichern und 
die gesetzlichen Unterhaltspfl ichten er-

füllen können. Die Höhe der Pfändungs-
freigrenzen für Arbeitseinkommen wird 
jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten 
Jahres an die Entwicklung des steuerlichen 
Freibetrags für das sächliche Existenzmi-
nimum angepasst. Zuletzt sind die Pfän-
dungsfreigrenzen zum 1.7.2011 erhöht 
worden.

Der steuerliche Grundfreibetrag hat sich 
seit dem letzten Stichtag um 1,57 % er-
höht. Hieraus ergibt sich eine entsprechen-
de Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen.

Ab dem 1.7.2013 beträgt der monat-
lich unpfändbare Grundbetrag 1.045,04 
Euro (bisher: 1.028,89 Euro). Dieser Be-
trag erhöht sich, wenn gesetzliche Un-
terhaltspfl ichten zu erfüllen sind, um 
monatlich 393,30 Euro (bisher: 387,22 
Euro) für die erste und um jeweils weitere 
219,12 Euro (bisher 215,73 Euro) für die 
zweite bis fünfte Person. Wenn Schuld-
ner mehr verdienen als den so ermittelten 
pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen 
vom Mehrbetrag ebenfalls ein bestimmter 
Anteil. ◆
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Beschaffenheitsvereinbarung
beim Oldtimer-Kauf

Der Kläger erwarb von der Beklag-
ten, einer Autohändlerin, am 6.12.2005 
zu einem Preis von 17.900 Euro einen 
Oldtimer Daimler Benz 280 SE, der 
ihm am 10.12.2005 übergeben wurde. 
In der dem Kaufvertrag zu Grunde lie-
genden „Verbindlichen Bestellung“ ist 
unter der Rubrik „Ausstattung“ ausge-
führt „positive Begutachtung nach § 
21 c StVZO (Oldtimer) im Original“.

Die Beklagte hatte das Fahrzeug 
zum Zweck der Begutachtung 
nach § 21 c StVZO a. F. („Old-

timerzulassung“) beim TÜV vorführen 
lassen und am 14.10.2004 eine gem. § 21 
c I 5 StVZO die Hauptuntersuchung er-
setzende positive Begutachtung erhalten.

Im September 2007 wurde der Kläger 
anlässlich verschiedener durchzuführen-
der Arbeiten auf erhebliche Durchros-
tungsschäden aufmerksam. Ein von ihm 
eingeschalteter Gutachter kam zu dem 
Ergebnis, dass massive Korrosionsschäden 
nicht fachgemäß repariert und durch star-
ken Auftrag von Unterbodenschutz ka-
schiert worden seien.

Der Kläger hat Zahlung der (nach sei-
ner Behauptung) für die Herstellung des 
vertragsgemäßen Zustands des Oldti-
mers erforderlichen Kosten in Höhe von 
34.344,75 Euro nebst Zinsen verlangt. 
Das Landgericht hat der Klage in Höhe 
von 33.300 Euro stattgegeben und sie im 
Übrigen abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat das erstins-
tanzliche Urteil teilweise abgeändert und 
die Klage insgesamt abgewiesen. Es meint, 
dass sich die von der Beklagten bezüglich 
der „Oldtimerzulassung“ übernomme-
ne Verpfl ichtung darauf beschränke, dem 
Kläger die TÜV-Bescheinigung im Origi-
nal auszuhändigen. 

Die vom Bundesgerichtshof zugelasse-
ne Revision des Klägers hatte Erfolg. Der 
zuständige Senat hat entschieden, dass die 
Klausel „positive Begutachtung nach § 21 
c StVZO (Oldtimer) im Original“ eine 
Beschaffenheitsvereinbarung darstellt. 
Die Vertragsparteien haben dadurch ver-
einbart, dass sich das Fahrzeug in einem 
Zustand befi ndet, der die Erteilung ei-
ner entsprechenden TÜV-Bescheinigung 

rechtfertigt. Denn es entspricht dem – für 
den Verkäufer erkennbaren – Interesse des 
Käufers, dass diese amtliche Bescheini-
gung zu Recht erteilt wurde, dass also der 
Zustand des Fahrzeugs hinsichtlich der 
Verkehrssicherheit und der weitgehend 
originalen Beschaffenheit die Erteilung 
der „Oldtimerzulassung“ rechtfertigt.

Da der Wagen wegen massiver Durch-
rostungen an Radhäusern und Innen-
schwellern nicht fahrbereit war und die 
TÜV-Prüfung daher nicht zu einer Ertei-
lung der Bescheinigung hätte führen dür-
fen, hatte er bei Übergabe an den Kläger 
nicht die vereinbarte Beschaffenheit und 
war deshalb nicht gem. § 434 I 1 BGB frei 
von Sachmängeln.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil 
des Berufungsgerichts aufgehoben und den 
Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Berufungsgericht zu-
rückverwiesen, da dieses noch keine Feststel-
lungen zur Schadenshöhe getroffen hat. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
13.3.2013 – Az. VIII ZR 172/12
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Leistungen ausgeführt wie vereinbart 
und trotzdem besteht ein Mangel

Der Auftraggeber beauftragt den 
Auftragnehmer mit dem Einbau einer 
Massivholztreppe in sein Einfamilien-
haus. Dabei wird im Vertrag ausdrück-
lich vereinbart, dass die Wangenstärke 
40 mm betragen soll.

Entsprechend dieser Vereinbarung 
führt der Auftragnehmer den Auf-
trag aus und verbaut die Treppe in 

das Einfamilienhaus. Problematisch wur-
de dann jedoch, dass die Treppe knarrte 
und sich teilweise durchbog. Der Auffor-
derung durch den Auftraggeber die Trep-
pe nachzubessern, kam der Auftragneh-
mer nicht nach, da er der Auffassung ist 
ein solcher Anspruch bestünde nicht auf-
grund der Ausführung der Treppe, wie 
vertraglich vereinbart. 

Folge war natürlich, dass der Auftrag-

nehmer vom Auftraggeber verklagt wurde. 
Im Verfahren wurde ein gerichtlicher Sach-
verständiger bestellt, der auf das „Regelwerk 
Handwerkliche Holztreppen“ verwies, 
nach dem die Wangenstärke einer Treppe 
grundsätzlich 50 mm betragen muss. Eine 
Abweichung hiervon sei nur statthaft, wenn 
dafür eine bauaufsichtsrechtliche Zulassung 
vorliege. Eine solche hatte der Auftragneh-
mer jedoch nicht eingeholt. 

Im Folgenden anerkennt der Auftrag-
nehmer die Ausführungen des gerichtli-
chen Sachverständigen aus Rechtsgründen 
nicht an. Er ist der Auffassung, der Sach-
verständige habe die anerkannten Regeln 
der Technik falsch ermittelt, da es in der 
täglichen Praxis absolut üblich sei, Trep-
pen mit Wangen von 40 mm herzustellen. 

Letztlich unterliegt der Auftragnehmer 

mit seiner Auffassung und der Bundesge-
richtshof gibt dem Auftraggeber Recht. 
Denn die Leistung des Auftragnehmers 
muss den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen und zwar unabhängig davon, 
was im Vertrag konkret vereinbart wurde. 
Die Vereinbarung einer Ausführungsart 
kann nicht dahingehend ausgelegt wer-
den, dass von einem üblicherweise zu er-
wartenden Mindeststandard abgewichen 
werden soll. Auch kann sich der Auftrag-
nehmer nicht darauf berufen, dass Trep-
pen „üblicherweise“ eine Wangenstärke 
von nur 40 mm aufweisen bzw. in dieser 
Form ausgeführt werden. Denn die „tägli-
che Praxis“ sagt nichts darüber aus, ob sich 
diese Ausführungsweise auch bewährt hat 
und allgemein anerkannt ist. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil
vom 7.3.2013 – Az. VII ZR 134/12 
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Wettbewerbsrecht

Die Direktansprache von Kunden
Was muss ich als Handwerker beach-
ten, wenn ich Neukunden per E-Mail 
oder Telefonanruf ansprechen will?
Das Telefon- oder E-Mail-Marketing ist 
nicht unproblematisch. Unerwünschte E-
Mail-Werbung („Spam“) und unerbetene 
Telefonanrufe werden oft als störend emp-
funden. Vor diesem Hintergrund hat der 
Gesetzgeber strenge Voraussetzungen aufge-
stellt. Werden diese Voraussetzungen nicht 
eingehalten, so geht das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) davon aus, 
dass eine „unzumutbare Belästigung“ und 
damit eine unzulässige Werbung vorliegt. 

Welche Voraussetzungen gibt es bei 
der telefonischen Werbung? 
Bei der Werbung per Telefon ist danach zu 
differenzieren, wer angesprochen wird. Die 
telefonische Ansprache eines Verbrauches 
zu Werbezwecken ist nur zulässig, wenn 
eine vorherige ausdrückliche Einwilligung 
des Verbrauchers vorliegt. Dies dürfte bei 
der Akquise von Neukunden selten der Fall 
sein und allenfalls dann in Betracht kom-
men, wenn im Einzelfall der Verbraucher 
eine schriftliche Einwilligung – zum Bei-
spiel im Rahmen einer Kundenbefragung 
oder im Zuge eines Gewinnspiels – erteilt 
hat. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, 
Kundendaten entgeltlich über entsprechen-
de Dienstleister zu erwerben. Auch hier 
kommt in Betracht, nur solche Kundenda-
ten zu nutzen, bei denen die ausdrückliche 
Einwilligung des Kunden mit der telefoni-
schen Ansprache gewährleistet ist. 

Wie sieht es im unternehmerischen 
Bereich (B2B) aus? 
Die telefonische Werbung gegenüber Un-
ternehmen ist im Gesetz etwas liberaler ge-
regelt. Die Telefonwerbung gegenüber ei-
nem Unternehmer ist auch zulässig, wenn 
dieser mutmaßlich mit der telefonischen 
Ansprache einverstanden ist. Es ist zu fra-
gen, ob der Anrufer bei verständiger Wür-
digung der Umstände annehmen durfte, 
dass der Anzurufende einen entsprechen-
den Anruf erwartet oder ihm jedenfalls auf-
geschlossen gegenüber stehen wird. Dabei 
reicht eine allgemeine Sachbezogenheit je-
denfalls nicht aus. Der Umstand etwa, dass 
ein Unternehmer in seinem Büro eine Kli-
maanlage hat, rechtfertigt nicht ohne Wei-
teres, dass der Kälte- und Klimatechniker 
den Unternehmerkunden anrufen darf. 
Von einer mutmaßlichen Einwilligung ist 
aber möglicherweise auszugehen, wenn 
es bereits eine Geschäftsverbindung gab 
bzw. wenn eine Geschäftsverbindung an-
gebahnt ist. Solche Fälle, in denen es be-
reits bestimmte Kontakte zum Adressaten 
gibt, sind aber auch eher unproblematisch. 
Problematisch ist allerdings – als Extremfall 
– das Durchtelefonieren von Branchenver-
zeichnissen zu Akquisezwecken. Hier liegt 
eine mutmaßliche Einwilligung der Ange-
rufenen offensichtlich nicht vor. 

Was ist bei der Werbung per E-Mail zu 
beachten? 
Die Werbung per E-Mail wird nicht nur 
von der Praxis, sondern auch vom Ge-

setzgeber als störend empfunden. Dem-
entsprechend streng sind die gesetzlichen 
Vorgaben. Die Werbung per E-Mail ist 
nur zulässig, wenn eine vorherige aus-
drückliche Einwilligung des Adressaten 
vorliegt. Das Gesetz unterscheidet hier 
nicht zwischen der Ansprache von Ver-
brauchern und Unternehmern. Ledig-
lich im Rahmen bestehender Kunden-
beziehungen ist Werbung per E-Mail 
ausnahmsweise möglich. Voraussetzung 
ist, dass der Werbende die E-Mail-Adresse 
vom Kunden selbst erhalten hat, dass er 
die E-Mail nur zur Werbung für ähnliche 
Produkte verwendet und dass der Kunde 
sowohl bei der Abfrage der E-Mail-Adres-
se als auch bei jeder Verwendung klar und 
deutlich darauf hingewiesen wird, dass er 
der Verwendung der E-Mail-Adresse je-
derzeit widersprechen kann. 

Das klingt alles sehr kompliziert und 
sehr streng reglementiert. 
Die gesetzlichen Vorschriften zur Telefon- 
und E-Mail-Werbung sind in der Tat sehr 
restriktiv. Die Ansprache eines Kunden per 
Telefon und E-Mail ist nach dem Wortlaut 
des Gesetzes häufi g unzulässig. Eine Al-
ternative mag in einer eher altmodischen 
Form der Kundenansprache zu sehen sein. 
Die Werbung per Brief bzw. Postwurfsen-
dung ist von einer vorherigen Einwilligung 
des Kunden unabhängig. Per Brief kann – 
jedenfalls bis zu einem ausdrücklichen Wi-
derspruch – zunächst einmal jeder poten-
tielle Kunde angesprochen werden. ◆

 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de

Online
d k

M@rktplatzM@rktplatz
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für Ihre Anzeige.für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen
Tel.: (0 21 83)41 78 29 · Fax: (0 21 83)41 77 97
E-Mail: ralf.thielen@image-text.de
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Ausbildungsmessen in unserer Region
Am 27.04.2013 wurde in Nümbrecht 

der 14. Berufs- und Studienorientie-
rungstag im dortigen Schulzentrum 
veranstaltet. In der Zeit von 10 bis 13 
Uhr hatten mehrere hundert Schüle-
rinnen und Schüler Gelegenheit ver-
schiedene Ausbildungsberufe kennen-
zulernen.

An dieser beteiligten sich vie-
le in der Region vertretene Un-
ternehmen, u.a. der Aggerver-

band, Volksbank Oberberg, Kind & Co. 
und weitere namhafte Firmen. Aber auch 
Handwerksbetriebe nutzten die Gelegen-
heit um sich zu präsentieren. Dazu gehör-
te u.a. der Malerbetrieb Bondke GmbH. 
Aber auch die übrigen Handwerksberufe 
waren durch einen Stand der Kreishand-
werkerschaft auf dieser Messe vertreten. 
So konnten den Schülerin-nen und Schü-
lern der Hauptschulen, der Realschulen 
und der Gymnasien die große Vielfalt der 
handwerklichen Berufe vorgestellt wer-
den. In Einzelgesprächen konnten den 
Schülerinnen und Schülern die Vorteile 
einer handwerklichen Ausbildung und die 
damit verbunden Zukunftsperspektiven 
erläutert werden.

Dies war eine weitere Ausbildungsmesse 
im Jahr 2013, an der die Kreishandwerk-
erschaft als Vertretung der Handwerksbe-
triebe teilgenommen hat. Weitere Ausbil-

dungsbörsen und -messen sind in un-serer 
Region für dieses Jahr geplant und wer-
den zu Informations- und Werbezwecken 
durch die Kreishandwerkerschaft wahrge-
nommen. Von den Veranstaltern wird es 
jedoch begrüßt, wenn sich Handwerks-
betriebe direkt beteiligen, um ihren Beruf 
und ihr Unternehmen vorzustellen. Die 
Ausbildungsmessen sind für die Betriebe 
eine gute Möglichkeit junge Menschen für 
den Handwerksberuf zu begeistern und so 
neue Auszubildende zu fi nden, aber natür-
lich auch, um ihren Betrieb in der Region 

bekannter zu machen. Eine solche Aus-
bildungsmesse kann daher sowohl für die 
Ausbildungsplatzsuchenden, aber auch für 
die Betriebe einen „Gewinn“ darstellen. 
Betriebe, die an solchen Ausbildungsmes-
sen oder an einer Vortragstätigkeit Interesse 
haben, können sich gerne an Herrn Asses-
sor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@hand-
werk-direkt.de) wenden. Dort können Sie 
Informationen über die uns bekannten 
Ausbildungsmessen in der Region und wei-
tere Informationen zu den dortigen Beteili-
gungsmöglichkeiten erhalten. ◆

Gesellenstückausstellung und Lossprechungsfeier der Tischlerinnung Bergisches Land

Tischler wieder zu Gast bei Holz-Richter
Bereits zum vierten Mal fi ndet die 

Gesellenstückausstellung und die 
Lossprechungsfeier der Tischlerin-

nung Bergisches Land in  der Bodenaus-
stellung der Firma Holz-Richer in Lindlar 
statt.

Die Gesellenstücke werden vom 
10. Juli bis 19. Juli 2013 ausgestellt. Die 
Öffnungszeiten sind montags bis freitags 

von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags 
von 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr und sonn-
tags (Schautag) von 13.00 Uhr bis 17.00 
Uhr.

Jeder Interessierte erhält so die Mög-
lichkeit wunderschöne Gesellenstücke, 
von den dann ehemaligen Auszubilden-
den entworfen, gefertigt und designt, zu 
begutachten.

Das erfüllt die Jugendlichen, die sich 
am 17.7.2013 nach der ebenfalls im Hau-
se Holz-Richter stattfi ndenden Losspre-
chung Gesellen nennen dürfen, mit Stolz. 
Eine wunderbare Gelegenheit, sich darü-
ber zu informieren, was man mit Holz al-
les machen kann!

Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden. ◆
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Frischer Zuwachs in der
Innung für Metalltechnik

Am 12.4.2013 hatte das Lehrlings-
dasein diesjährig für 38 Prüflinge 
der Innung für Metalltechnik endlich 
ein Ende. Im festlichen Ambiente des 
Schloss Ehreshoven in Engelskirchen 
hieß es Abschied nehmen von der Aus-
bildungszeit. 

Der seit kurzem ins Amt gewähl-
te Kreishandwerksmeister, Wil-
li Reitz, fand hier erstmals die 

Gelegenheit, den Junggesellen nebst einer 
Junggesellin nach einer ansprechenden 
Rede persönlich die Hände zu schütteln 
und zu ihren Leistungen zu gratulieren. 
Auch einige der Lehrkräfte waren zur Fei-
er gekommen und würzten den festlichen 
Rahmen durch ihre Ansprachen und die 
dabei ein oder andere spitzfi ndige Satz-
formulierung. Zu Bestaunen gab es au-
ßerdem eine Demonstration mit Bällen 
in einer Glaskugel, denen nach und nach 
zahlreiche kleine Steine, Sand Wasser und 
mehr hinzugefügt wurde. Das Experiment 
brachte dabei ungeahnte Erkenntnisse dar-
über, was „ein volles Glas“ bedeuten kann.

Nachdem schließlich noch die bes-
ten Prüfl inge, Stefan Klein vom Ausbil-
dungsbetrieb Aloys Rodenbach GmbH 
& Co. KG in Bergisch Gladbach, Dome-

nic Clauß und Patrick Ott vom Ausbil-
dungsbetrieb Bundesanstalt für Straßen-
wesen in Bergisch Gladbach, Michael 
Rappenhöner vom Ausbildungsbetrieb 
Andreas Hepner in Wiehl, Jan Peiter 
vom Ausbildungsbetrieb W. Albrecht 
GmbH & Co. KG in Lindlar und Yan-
nik Steinbach vom Ausbildungsbetrieb 

Heinz Josef Niehöfer in Overath losge-
sprochen waren, ließ man bei bester Lau-
ne den Abend ausklingen und tauschte 
gegenseitig noch die ein oder andere Kon-
taktadresse aus.

Wir sagen nochmals: Herzlichen 
Glück wunsch!
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» Willi Fritzen 25.6.2013
Overath, Bäckerinnung

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Metallbau Eiberg GmbH 27.6.2013

Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

» Vierling GmbH 1.7.2013
Overath, Fleischerinnung

25 Jahre
» Erich Hoffmann GmbH, Bau- und Putzgeschäft 25.5.2013

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Gabriela Bochenek 7.6.2013
Leverkusen, Friseurinnung

» Peter Nolden 8.6.2013
Bergneustadt, Maler- und Lackiererinnung

» Klaus Eberhard Frowein 22.6.2013
Wermelskirchen, Dachdeckerinnung

» Friedhelm Schmeis 28.6.2013
Wiehl, Elektroinnung

» Sabine Heske-Brands 1.7.2013
Wiehl, Friseurinnung

» Michael Strugholz 15.7.2013
Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung

Runde Geburtstage
» Willi Reitz 5.6.2013 55 Jahre

Kreishandwerksmeister und
Obermeister der Maler- und Lackiererinnung

» Wolfgang Wurth 6.6.2013 50 Jahre
stellv. Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Rudolf Kellner 8.6.2013 70 Jahre
ehem. Obermeister der Elektroinnung

» Willi Döpper 11.6.2013 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Gisela Assmann-Frisch 13.6.2013 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Margret Brückmann 14.6.2013 60 Jahre
Ehrenlehrlingswartin der Friseurinnung

» Udo Tang 15.6.2013 65 Jahre
ehem. stellv. Kreishandwerksmeister und
Ehrenobermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Willi Irlenbusch 20.6.2013 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Helmut Klein 20.6.2013 70 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Innung für Metalltechnik

» Stefan Tillmanns 25.6.2013 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Hans-Werner Ley 9.7.2013 55 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Wolfgang Haack 12.7.2013 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

Arbeitnehmerjubiläum
50 Jahre
» Wolfgang van Boxem 1.4.2013

Elektro Irrgang GmbH, Bergisch Gladbach,
Elektroinnung

30 Jahre
» Hans Jakob Druxius 18.03.2013

Erich Dahl Inh. Stephan W. Dahl e.K., Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Marcus Cürten 22.06.2013

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

Goldener Meisterbrief
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Dieter Eiberg zum
Ehrenobermeister ernannt

Im Rahmen der diesjährigen fest-
lichen Lossprechung der Gesellin-
nen und Gesellen der Innung für 
Metalltechnik Bergisches Land am 
12.4.2013 im Schloss Ehreshoven, wur-
de der langjährige Obermeister, Dieter 
Eiberg aus Bergisch Gladbach, zum Eh-
renobermeister der Innung ernannt.

Vorausgegangen war seine Tä-
tigkeit im Vorstand bereits seit 
1990 bevor er bereits 1993 zum 

stellvertretenden Obermeister gewählt 
wurde. Lediglich 3 Jahre später erfolgte 
dann die Wahl zum Obermeister. Dieses 
Amt hatte er inne bis ihn Rainer Pakulla, 
der neue Obermeister der Innung, Ende 
letzten Jahres ablöste. Durch die Ernen-
nung zum Ehrenobermeister wurde das 
große und unaufhörliche Engagement 

von Herrn Eiberg geehrt. Die Besonder-
heit des Titels des Ehrenobermeisters gab 
auch der amtierende Kreishandwerksmeis-
ter, Willi Reitz, noch einmal wieder, in-

dem er den Inhalt der Ehrenurkunde den 
aufmerksam lauschenden Zuhörern prä-
sentierte. Auch hier noch einmal unseren 
herzlichen Glückwunsch!

» Luca Rupp
Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

» Gajur Ibraimi
Burscheid, Kraftfahrzeuginnung

» Ullrich Montagetechnik UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Nümbrecht, Tischlerinnung

» Angela Bosco
Leverkusen, Friseurinnung

» Kirchhof Bedachungen GmbH
Leichlingen, Dachdeckerinnung

» Viktor Wiebe
Wiehl, Dachdeckerinnung

» Farbe & Design, Kreative Fassa-
den- und Raumgestaltung U
 (haftungsbeschränkt)
Overath, Malerinnung

» Erika Migge u. Norbert Migge
Leverkusen, Friseurinnung

» Star Friseur Evans UG (haftungsbe-
schränkt)
Overath, Friseurinnung

» Germaine Bähr, Bähr mobiler 
Schlüsseldienst
Leverkusen, Innung für Metalltechnik 

» Giulia Ferrini
Waldbröl, Friseurinnung

» Sandra Hörmann-Kierdorf
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Grützenbach Haustechnik GmbH
Overath, Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik

» Bauunternehmung Weiser GmbH
Leverkusen, Baugewerksinnung

» Petra Dehler
Gummersbach, Friseurinnung

» Saskia Hachenberg
Overath, Friseurinnung

» Hans Günther Wünsch
Leichlingen, Elektroinnung

» Marc Gnirß
Odenthal, Maler- und Lackiererinnung

» Heike Stahlkopf
Engelskirchen, Friseurinnung

» Michael Schiffmann
Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

» Holger Nickels
Kürten, Baugewerksinnung

» BWE-Technik Bosbach & Wirt OHG
Wipperfürth, Elektroinnung

» Jennifer Stolte
Engelskirchen, Friseurinnung

» Eckhard Ruland
Nümbrecht, Elektroinnung

» Candy Häfner
Leverkusen, Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik

» Evelyne Blicke
Wermelskirchen, Friseurinnung

» Marko Baltes
Bergisch Gladbach, Bäckerinnung

» Klaus Melchior und Oliver Glockner
Leichlingen, Kraftfahrzeuginnung
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10.6.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik 

20.6.2013, 10.00 Uhr
2. Fachtechnischer Tag der Dachdeckerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

1.7.2013, 9.00 – 12.00 Uhr
Businessfrühstück für Friseure

6./7.7.2013
Leistungsschau des Waldbröler Handwerks

8.7.2013, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Friseurinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.7.2013, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

14.7.2013, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Bäcker- und Fleischerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

20.7.2013, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier und Sommerfest der
Maler- und Lackiererinnung · Berufsbildungszentrum 
Burscheid, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

23.9.2013, 19.30 Uhr
Friseurinnung: Hair-Fashion – Vorstellung der 
Frisurenmode Herbst/Winter 2013/2014 · Bergischer Löwe,
Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

2 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Termine Erste Hilfe 2013
12.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
14.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
15./16.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs
17.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs

12./13.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

17./18.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

20.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

14.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

18.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

11.11.2013, 8.30 - 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12.11.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

13.11.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

14.11.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

14.11.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

Bergisches Energiekompetenzzentrum
(Entsorgungszentrum Leppe), Am Berkebach,

51789 Lindlar-Remshagen






